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Amtsbericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
Frenkendorf für die Prüfungsperiode 2019 /2020

Die GPK setzte sich in der Prüfungsperiode 2019 / 2020 gleich wie in der 
vorhergehenden Periode wie folgt zusammen:

Urs Roth Präsident   

Rolf Weyermann Vizepräsident
Nils Jocher
Markus Schlageter
Sascha Zimmermann

Berichterstattung

Die Geschäftsprüfungskommission erstattet der Gemeindeversammlung 
jeweils im ersten Halbjahr Bericht über ihre Feststellungen im 
vergangenen Jahr.

Es fanden 4 Befragungstermine mit Vertretungen des Gemeinderates und 
der Verwaltung statt. Der 5. Befragungstermin vom 27.4.2020 wurde auf 
Grund der Corona-Situation gestrichen; die Fragen wurden schriftlich be-
antwortet.

1. Wasserversorgung / Baubewilligungen 5G-Antennen

Die Fragestunde zu diesen Themen fand am 11. November 2019 statt. Es 
waren folgende Personen anwesend: GP Roger Gradl, GR Doris Capaul, 
GR Urs Kaufmann, BVr Urs Flückiger und BM Christian Schäublin (zeit-
weise).

Anfangs Juli 2019 erfolgte in Liestal eine schwerwiegende Verunreinigung 
des Trinkwassers in Liestal. Die GPK stellte unter anderem folgenden 
Fragen:

Ist eine solche Verunreinigung in Frenkendorf ebenfalls möglich?

Die Verunreinigung erfolgte im Rahmen von Bauarbeiten an einer Wasser-
leitung (Rohrwechsel) auf Grund von Fehlern im Rahmen der Bau-
ausführung.



Mit gut qualifiziertem Personal lassen sich Fehler vermeiden; ein Rest-
risiko bleibt aber immer bestehen. 

Durch den Regionenverbund mit Pratteln kann in Notlagen der mittlere 
Tagesbedarf bezogen werden. 

Beprobung des Trinkwassers / Qualität? 

Die eigentliche Beprobung ist rückläufig, da eine laufende technische 
Überwachung und eine Desinfektion mittels UV-Licht erfolgt.

Der Wert ist generell gut, da Quell- und Grundwasser eine gute Qualität 
aufweisen.

Da es bzgl. der Standorte von 5G-Antennen in der Bevölkerung 
einige Diskussionen gibt, hat sich die GPK auch bzgl. diesem Thema 
erkundigt. Aus den Fragen ergaben sich folgende Erkenntnisse: 

Für die Baubewilligung von 5G-Antennen ist nicht die Gemeinde 
zuständig; sie kennt z.B. auch die eingehenden Einsprachen bei einem 
Baugesuchsverfahren für solche Antennenanlagen nicht. 

Schutzzonen existieren in Frenkendorf keine; sie müssen sehr gut 
begründet werden. Ein Baugesuch für eine 5G-Antenne im Dorfkern 
konnte durch den GR verhindert werden. 

Dem GR ist bewusst, dass im oberen Dorfteil und an ein paar Stellen im 
unteren Dorfteil eine sehr schlechte Abdeckung mit 4G vorliegt. 
Die Verbesserung der Abdeckung ist aber keine Aufgabe der 
Gemeinde; die Anbieter geben aus Konkurrenzgründen auch dem GR 
keine Auskunft über die Strategie und Planung. 

Die GPK konnte sich überzeugen, dass die Versorgungssicherheit mit 
gutem Trinkwasser in Frenkendorf hoch ist. Bei den 5G-Antennen ist die 
Gemeinde nicht zuständig; bei heiklen Standorten nimmt der GR die 
Interessen der Gemeinde wahr. 



2. Finanzverwaltung: Abläufe, Prozesse etc.

Bei der Fragestunde von Montag, 2. Dezember 2019, waren folgende Per-
sonen anwesend: GP Roger Gradl, GR Dominik Egger, GV Thomas 
Schaub, FV Michael Blättler.

Der GPK wurde aufgezeigt, dass die Prozesse und Abläufe im Finanz-
wesen wie die Budgetierung, aber auch das Vertrags- und Rechnungs-
wesen geregelt sind und z.B. die Prüfung / Freigabe von Rechnungen 
regelkonform funktioniert, so dass keine unberechtigten Rechnungen 
bezahlt werden.

Per 1. Januar 2019 wurde die Gemeinderatsverordnung für die ‘Regelung 
der Kompetenzen von Ausgaben und das Visieren im Rechnungswesen’ 
überarbeitet. Allerdings ist für Aussenstehende aus der Regelung nicht 
klar ersichtlich, wer welche Verträge unterzeichnen und Rechnungen 
freigeben kann:
«... können Aufwendungen … bis zu den angegebenen Betragslimiten mit 
den entsprechenden Visa getätigt werden…»
Damit ist nicht klar geregelt, wer einen Vergabeentscheid fällt, den Vertrag 
unterzeichnet und die Rechnung frei gibt. Die GPK empfiehlt, die vorlie-
gende Regelung zu präzisieren und auch für ‘Nichtbuchhalter’ verständ-
licher / eindeutiger zu formulieren. Gemäss GR ist eine Total-Revision der 
Kompetenzregelung vorgesehen; in diesem Rahmen kann auch diese 
Verordnung angepasst / präzisiert werden.

3. Integration (Flüchtlinge, Weitere) / Altersvorsorge
Die Befragung zu diesem Thema fand am Montag 20. Januar 2020, statt. 
Es waren GP Roger Gradl, GR Andi Trüssel, GV Thomas Schaub, AL 
Sozialdienst Marissa von Arx, Mitglieder Sozialhilfebehörde Thomas Benz 
(Präs.) und Andreas Zogg sowie die Geschäftsleiterin der Convalere, 
Franziska Knol, anwesend.

Das Thema der Sozialhilfe ist vielschichtig, einerseits als Folge der unter-
schiedlichen Zuständigkeiten, aber auch da es verschiedenste Gruppen 
von sozial bedürftigen Menschen gibt. Eine einmalige Befragung durch die 
GPK kann deshalb nicht sehr in die Tiefe gehen; für weitergehende Abklä-
rungen wären weitere Befragungen etc. notwendig.



Diese Befragung ergab aber keine Anhaltspunkte, spezielle Themen zu 
vertiefen; die gestellten Fragen konnten grundsätzlich gut und kompetent 
beantwortet werden.

• Der eigene Sozialdienst der Gemeinde steht für alle zur Verfügung,
die nicht in den Geltungsbereich der kantonalen Asylverordnung fal-
len. Für alle, die unter die kantonale Asylverordnung fallen, ist die
Firma Convalere zuständig; die von der Gemeinde dafür beauftragt
wurde.

• Gemäss Angaben sind 15 von 21 vorläufig aufgenommenen Flücht-
lingen in einer Lehre bzw. Ausbildung; drei arbeiten und drei
besuchen Sprachkurse bzw. Beschäftigungsprogramme. Die drei
letzteren Personen sind eine Mutter mit Kleinkindern sowie frisch
eingereiste Personen.

• Die Aufwendungen für das Asylwesen werden durch den Kanton fi-
nanziert, indem der Kanton pro asylsuchende Person einen Fix-
betrag direkt der Gemeinde überweist. Allfällige Mehreinnahmen
(Überschüsse) werden ins Eigenkapital gebucht; Verluste (Mehr-
ausgaben) werden im Gegenzug aus dem Eigenkapital gedeckt.

Ob die Verbuchung gemäss letztem Punkt korrekt ist, kann die GPK nicht 
beurteilen; dies ist eher eine Frage der RPK.

Weiter wurde nachgefragt, welche demographischen Veränderungen die 
Gemeinde erwartet und welche Herausforderungen sich daraus ergeben?

• Herausforderungen ergeben sich vor allem bei der Jugend (Schulen)
und bei der älteren Generation. Konkret haben die Gemeinden für
die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten
zur Betreuung und Pflege zu sorgen.

• Die zwei Heime in Frenkendorf und Füllinsdorf haben ihre Pflege-
plätze ausgebaut, so dass die Wartelisten abgebaut werden konn-
ten. Gemäss Angabe GR bzw. Curaviva sind im Kanton immer freie
Plätze verfügbar.

Die GPK hat den Eindruck, dass dem Gemeinderat die Herausforde-
rungen bewusst sind; bzgl. Alter liegt die Verantwortung aber vor allem 
auch bei den zwei vorhandenen Alters- und Pflegeheimen (Seniorenzen-
trum Schönthal / dahay AG).



4. In- / Outsourcing

Bei der Fragestunde von Montag, 17. Februar 2020, waren folgende 
Personen anwesend: GP Roger Gradl, GV Thomas Schaub.

Die GPK interessierte sich dafür, welche Arbeiten die Gemeinde auslagert 
und ob es dafür einerseits entsprechende gesetzliche Grundlagen und an-
dererseits Begründungen für das Auslagern (bzw. selber machen) 
vorliegen.

Der GPK konnte aufgezeigt werden, dass keine Arbeiten ausgelagert wer-
den, die heikel bzw. rein hoheitlicher Natur sind (z.B. Einwohnerdienste).

Kriterium für eine Auslagerung ist, wenn ein Fremdleister die Dienst-
leistung besser / effizienter erbringen kann als die Gemeinde (z.B. Ab-
fallentsorgung). Dies konnte der GPK klar erläutert werden.

Der GPK wurde eine Aufstellung mit den wichtigsten ausgelagerten Ar-
beiten gezeigt; aus Sicht GPK erfolgt die Auslagerung von Arbeiten in
angemessener Art und Weise, d.h. im Rahmen des Spielraumes, den der 
GR hat.

5. Diverse Themen / Kontrolle des Vollzugs der Be-
schlüsse der Gemeindeversammlung durch den Ge-
meinderat

Im Jahr 2019 fanden drei Gemeindeversammlungen statt. Die GPK hat 
den Vollzug der Beschlüsse per schriftlicher Befragung geprüft: Die 
Beschlüsse wurden umgesetzt; der Verkauf des Wilden Mannes per 1. Juli 
2020 konnte notariell beurkundet werden. Zudem wurden Fragen zu 
diversen Themen wie Tempo 30, Ruhestörungen etc. gestellt, die 
entsprechend beantwortet wurden.



6. Ausblick

Damit endet die Amtsperiode der jetzigen GPK. Wie sich die GPK in 
der nächsten Periode ab 1. Juli 2020 zusammensetzen wird, ist noch 
offen. Urs Roth wird, als Folge der Wahl von Mirjam Würth in den 
GR, aus der GPK austreten; die übrigen GPK Mitglieder wurden für 
die Gemeindekommission wiedergewählt; sie können also weiterhin 
Mitglied der GPK bleiben.

Ich durfte die letzten 8 Jahre das Präsidium der GPK bekleiden und
möchte mich bei meinen Kollegen für die sehr gute und konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken. Ich möchte mich aber auch beim Gemein-
derat und der Verwaltung, insbesondere bei Thomas Schaub und Urs 
Flückiger, bedanken; sie mussten wohl die meisten unserer Fragen in den 
letzten 8 Jahren beantworten. Die schriftlichen Antworten waren in der 
Regel ausführlich und gut; auch die Gespräche erfolgten in einer guten 
und konstruktiven Art und Weise. Wir hatten immer den Eindruck, offene 
und ehrliche Antworten zu erhalten. 

7. Antrag
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung 
in zustimmendem Sinne von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen. 

Frenkendorf, 10. Mai 2020

Für die Geschäftsprüfungskommission 

Der Präsident 

Urs Roth 


